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Berlin, 23.02.2000

Genetisch veränderte Embryonen: Europäisches Patent macht Lücken der Bioethik-Konvention deutlich

Die Bioethik-Konvention des Europarates enthält kein verbindliches Verbot der Erzeugung und des Klonens genetisch veränderter menschlicher Embryonen. Insofern steht das Patent auch nicht im Widerspruch zur Bioethik-Konvention.

Zwar erhebt die umstrittene Konvention den Anspruch, Recht und Würde des Menschen („human being“) im Kontext von Biologie und Medizin zu schützen, sie läßt aber den Begriff „human being“ bewußt undefiniert, weil man sich insbesondere nicht einigen konnte, wieweit der menschliche Embryo geschützt werden soll. Hintergrund ist offenkundig das Bestreben einiger Länder, international verbindliche Hemmnisse für gewinnträchtige Wirtschaftszweige, die auf verbrauchende Embryonenforschung und Gewinnung embryonaler Stammzellen angewiesen sind, nicht zuzulassen. Deshalb, so der Erläuternde Bericht zur Bioethik-Konvention, solle jeder Unterzeichnerstaat selbst definieren, wer „jedermann“ ist, der geschützt ist.

Auch das Zusatzprotokoll zum Verbot des Klonens verbietet Klonen nur insoweit, als ein Eingriff darauf gerichtet ist, einen geklonten Menschen („human being“) zu erzeugen. Der Erläuternde Bericht zum Klonprotokoll führt aus, es sei dem jeweiligen innerstaatlichen Recht überlassen, die Reichweite des Begriffs „human being“ zu bestimmen.

Damit kann jeder Staat selbst definieren, ab wann Schutz greift, und fast nichts deutet darauf hin, daß der international verbindliche Schutz des menschlichen Embryos auch nur annähernd an das deutsche Embryonenschutzgesetz herankommt.

Artikel 13 der Bioethik-Konvention verbietet zwar Eingriffe in die menschliche Keimbahn, aber nur insoweit, als damit keine Veränderung des Genoms von „Nachkommen“ beabsichtigt ist. Wer einen menschlichen Embryo nicht als „Mensch“ im Vollsinne definiert, wird ihn auch nicht als „Nachkommen“ ansehen.

Zwar verbietet Artikel 18 die Erzeugung von Embryonen zu reinen Forschungszwecken, nicht aber zu therapeutischen Zwecken.

Die Ethikberatergruppe der EU hat am 23. November 1998 ihren Bericht zur Embryonenforschung veröffentlicht, wo festgehalten wird, daß der rechtliche Status des menschlichen Embryos völlig uneinheitlich ist – und das innerhalb der EU. Die meisten Staaten weisen dem menschlichen Embryo den vollen Status „Mensch“ nicht zu.

Die Bioethik-Konvention ist auch deshalb umstritten, weil sie fremdnützige Forschung an Einwilligungsunfähigen gestattet.

Wer jetzt in panischer Reaktion auf das Patent ihre Unterzeichnung fordert, beweist nicht nur Unkenntnis, sondern  unterminiert das ungleich strengere deutsche Embryonenschutzgesetz.

